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Rhoden als Ämterorganisation
im erweiterten Bodenseegebiet

Hermann Bischofberger

Vor 400 Jahren haben sich die sechs inneren und äusseren Rhoden Appenzells
getrennt. Seither bilden sie die beiden Halbstände und heutigen Halbkantone
Appenzell Ausser- und Appenzell Innerrhoden. Ich ging der Frage nach, wie die
Rhoden entstanden sind, um die Art der Bindung der Rhoden vor 1597 zu
untersuchen, und stiess dabei auf zahlreiches bisher nicht beigezogenes Material,
sodass das Verhältnis der beiden Rhodskörperschaften etwas anders als bisher
umschrieben werden muss.

I.

Es ist das Verdienst des Sprachwissenschaftlers DDt Jakob Vetsch1, festgestellt
zu haben, dass das Wort Rode, im Appenzellischen seit dem 18. Jahrhundert
Rhode geschrieben, romanischen Ursprungs ist. Er fand solche Rhoden auch im
Tessin und im Rheintal. Er meinte noch, die Rhoden seien in Appenzell ein
Überbleibsel einer ursprünglichen romanischen Bevölkerung. Das Wort rota, Rad,
bedeutet Kehrordnung, Reihe, Reihenfolge, eine Abfolge, wie gemeinsame
Arbeiten zu erfüllen sind.2

II.

Während der Bearbeitung einer neuen Appenzeller Geschichte vertiefte P. Dr.
Rainald Fischer die Frage nach Entstehung und Entwicklung der appenzellischen
Rhoden. Als Nebenprodukt entstand eine grössere Abhandlung, die wir hier kurz
zusammenfassen.3
Da Prof. Dr. Stefan Sonderegger unterdessen die Orts- und Flurnamen Appenzells

erforscht hatte, stand fest, dass nur zwei Promille des Namenmaterials
romanisch oder vorromanisch sind. Nahezu alle Nennungen befinden sich im Berg-
und Alpgebiet, Regionen also, die auch vom Rheintal aus genutzt wurden oder
wenigstens benannt worden sein könnten.4 Die Rhoden Appenzells sind daher
nicht Relikt einer romanischen Urbevölkerung, sondern müssen zu einem
späteren Zeitpunkt eingeführt worden sein. Dieser war zu suchen:

Hauptsächlich aus der Klageschrift Abt Heinrichs IV. von 1420/21 sowie einem
Waffenrodel um 1400 oder 1420 sind die äbtischen Strukturen ablesbar. In der
Klageschrift erscheinen Rhoden nur in den beiden Ämtern Appenzell und

Trogen. Im weiteren Appenzellerland fehlen sie noch. «Man hat dies wohl bisher
übersehen, weil man das Appenzellerland als ein Ganzes erblickte. In
Wirklichkeit ist es als politisches Gebilde erst durch den allmählichen Zusammen-
schluss der einzelnen «Lendlin» entstanden.»5

In den Ämtern Appenzell und Trogen waren die Rhoden Unterabteilungen. Die
Ämter leitete der Ammann, die Rhoden der Rhodmeister. Dieser half dem
Ammann beim Steuer- und Abgabebezug. Ihm standen «stürsamner» und «sam-
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ner» bei. Der Rhodmeister muss auch militärische Funktionen ausgeübt haben.

Die Rhodsorganisation im Amt Appenzell war besser strukturiert und wies noch
mehr Naturalabgaben als Trogen auf. Die Ämterorganisation in Appenzell ist
daher etwas älter. Die Art der Steuern und Abgaben weist darauf hin, dass die
Strukturen grundherrschaftlichen und vogteilichen Ursprungs gewesen sind. In
beiden Ämtern bestehen sechs Rhoden. Die Form der Besteuerung nach Grandeigen

und den damit als Zugehör verbundenen Waffen setzte eine territoriale
Geschlossenheit der Rhoden voraus.6

In der schon genannten Klageschrift des Abtes Heinrich wird ein Abgabenverzeichnis

aus der Zeit um 1200 zitiert. Hier fehlen die Rhoden noch. An deren

Stelle treffen wir auf Meier, die die Abgaben bezogen. Rhodmeister und
Steuersammler treffen wir im 14. Jahrhundert. Nach einer Auswertung genealogischer
Einträge darf die Nennung der Rhodmeister auf spätestens 1350 angesetzt werden.

Die Rhodsverfassung muss also zwischen 1200 und 1350 angesetzt werden.
Ende des 12. Jahrhunderts hatten die Äbte von St. Gallen begonnen, die veräusserten

Klostergüter trotz des Widerstandes selbstherrlicher Ministerialen wieder
einzuziehen. Urkundlich belegt sind diese Rücknahmen seit der Amtszeit des

Abtes Ulrich VI. von Sax (1204-1220). Eine solche Veränderung muss im 13.

Jahrhundert auch in Appenzell erfolgt sein. Die Stelle der Meier nahmen nun
Ammänner ein, die zum Steuerbezug Rhodmeister einsetzten.
P. Rainald Fischer entdeckte dank der Materialiensammlung des Schweizerischen

Idiotikon Rodarii oder Rodariae im Tessin. Auch hier sind es immer sechs.

Anfangs des 13. Jahrhunderts war die Stellung der Herren von Sax in der Abtei
St. Gallen stark. Auf dem Burgstock bei Appenzell entstand die erstmals 1219/20

genannte Burg Clanx. Der ortsfremde Name geht auf die Bezeichnung des

Turmes ob der Kirche S. Maria di Calanca im Misox zurück. «Damit erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit, dass es die Herren von Sax waren, welche die Rhoden

aus dem Blenio nach Appenzell einführten.»7 Die Sax waren mit den della Torre
verheiratet. Das Geschlecht war treu staufisch und sicherte die Bündner Pässe,

die für den Zugang zu den staufischen Hausgütern von hoher strategischer
Bedeutung waren. Die Abtei war nun durch Abt Ulrich VI. von Sax auch
staufisch gesinnt. Er vertraute nun einen Teil seiner Vogtei seinem Bruder Heinrich
von Sax an. Welche Gebiete dies waren, übermittelt uns Conradus de Fabaria
leider nicht. Da in Appenzell Rhoden wie im Bleniotal und Misox nachgewiesen
sind, werden sicher auch die Ämter Appenzell und Trogen dazu gehört haben.

Strategische Bedeutung wies der Ruppenpass zwischen Altstätten und Trogen -
St. Gallen auf. Wir wissen dies, weil Friedrich II. nicht über Rheineck, das sich
in kaiserlichen Händen befand, nach Konstanz ziehen konnte. Er benutzte daher
den Ruppen, gelangte rechtzeitig nach Konstanz und sicherte sich damit Krone
und Reich.8
Nach 1220 sank die Bedeutung der Familie von Sax. Sie musste 1224 ihre
Ansprüche auf die Grafschaft im Valle Blenio verzichten. Die Einführung der Rhoden

muss daher in der Zeit zwischen 1212 und 1220, bevor Abt Ulrich verstarb,
erfolgt sein.
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Ein genossenschaftliches Moment war vorher gegeben. Bei Abtwahlen wirkten
nicht nur Ministerialen sondern auch Teile des Volkes mit. Die Mitwirkung von
Laien in klösterlichen Belangen war bis zum Laterankonzil des Jahres 1215

möglich. Die Bergleute, auch abhängige Bergleute genannt, leisteten Waffendienste

für die Abtei.
Appenzell war schon unter Abt Ulrich VI. von Sax für die Abtei ertragreich. Zu
Zeiten Heinrichs IV. von Ramstein (1301-1318) «bildete das Appenzellerland die

einträglichste Besitzung des Klosters St. Gallen.8,1 Die Appenzeller mussten also

«gepflegt» werden. Es lohnte sich, im Gegenzug gewisse Freiheiten zu gewähren.

Seit den Freiheitskriegen war die Rhodsorganisation über das ganze Appenzellerland

ausgedehnt. Es sind nun sechs innere und sechs äussere Rhoden vorhanden.

Im folgenden will ich verschiedenen rechtshistorischen Fragen nachgehen.
Durch Vergleiche mit weiterem Material auch aus der Bodenseegegend und dem
Tessin werden weitere Ergänzungen des bisherigen Wissens möglich.

III.

Wie haben die Rhoden im Tessin ausgesehen? Die Frage ist deshalb wichtig, weil
sie Vergleiche erlaubt.
Im Tessin bestanden vor dem Übergang zur Eidgenossenschaft drei verschiedene
Formen der Ämterorganisation. Eine davon bildeten die Rodarien im Valle
Blenio und in der Leventina', die hier mit den Pfarreiterritorien nahezu identisch
sind und auch deren Verwaltung dienen10. Im Misox galt die gleiche Organisation".

Grundlage bildete die Organisation nach pagus und vici, die von der Kirche
übernommen wurde12. Sie hat die Strukturen mit feudalen Elementen angereichert".
Diese Organisationsform führt die rechts- und staatswissenschaftliche italienische

Literatur auf Formen des römischen Vulgarrechtes zurück". Sie sind im
Corpus iuris civilis Konstantins enthalten15. In diese wurde die langobardische
Arimannie integriert. Es handelt sich um Personen, die als homines liberi galten
und militärische Aufgaben wahrzunehmen hatten16. Da sie bestimmte Gebiete zu
sichern hatten, wird ihnen eine «tendenza autonomica e decentratrica»17 nachgesagt.

Andere widmeten sich mehr der Verwaltung im religiösen oder profanen
Bereich. Sie werden aber alle auf die pagi und vici, wie sie das römische Recht
kannte, zurückgeführt.18 Das heisst, dass diese Institution in Oberitalien bis ins
Hochmittelalter überlebt haben muss.19 Etwas wohl feierlich umschreibt dies
Fedor Schneider, die Übernahme der römisch-byzantinischen Grundlagen sei

«ein historisches Phänomen, das an menschheitsgeschichtlicher Bedeutung
vielleicht alle die berühmten «grossen Tage» der italienischen Geschichte in den
Schatten stellt.»20
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Eine weitere Besonderheit der Verbände im Valle Blenio und der Leventina
besteht darin, dass sie den Diözesen Mailand, Como und Chur übertragen worden
sind.21 Die geistlichen Herren Hessen ihre hoheitlichen Funktionen durch Vertreter

zu bestimmten Terminen ausüben. Die laufende Verwaltung überHessen sie
einer einheimischen Organisation, die comune plebs oder potestas communis
genannt wurde.22 Rhoden gibt es ja auch in Appenzell. Es war bis zu den
Freiheitskriegen auch Untertan einer kirchlichen Institution, die sich vorerst durch
Meier, dann durch den Ammann und die Rhodmeister vertreten Hess.23

Die Rodarien des Tessins wiesen ein bestimmtes Zins- und Steuersystem auf.

Rodarium bezeichnet sowohl ein bestimmtes, territorial geschlossenes Gebiet,
aber auch eine definierte Abgabe, wie dies auch in Appenzell der Fall war. Zum
Steuer- und Abgabenbezug wurden Funktionäre bestimmt, die die Leistungen in
einem bestimmten Turnus nach Jahreszeiten erheben. Dass Rota auch Kehrordnung

bedeuten kann, wurde bereits gesagt. Rainald Fischer meinte zwar, die

Leistung von Abgaben hänge nicht von einer bestimmten Reihenfolge ab. Folglich

hätten die Rhodmeister kaum Steuern nach dem Rotationsprinzip bezogen.24
Doch muss das im oberitalienischen Bereich dennoch die Regel gewesen sein.

Der Ablauf erfolgte z.B. in Como so. Die Abgaben werden rotatio oder sors, der
Beamte rotator genannt25 Ein Beweis mehr für die Herkunft der Rhoden aus
Oberitalien. Die Rodarienabgaben bestanden in Erblehenszinsen, Reallasten auf
Gütern, Hofstätten, Ländereien, deren Obereigentum der Vicinantia oder der
Nachbarschaft zustand.26 Dies besagen noch vorhandene Quittungen27. Die Zins-
pfficht wird für den oberitalienischen Raum wie auch in Appenzell aus der
Grundherrschaft abgeleitet28.
Die Sechszahl galt auch im Misox, wo Rhoden auch im 13. Jahrhundert nachgewiesen

sind29. Auch hier herrschten die Herren von Sax im 13. Jahrhundert.

Nachgewiesen ist ihre Tätigkeit schon im 12. Jahrhundert. Wann sie das Misox
erwarben, ist ungewiss30. Hier halfen sie im Jahre 1212 Friedrich II. bei seiner

Alpenüberquerung, die ihn schliesslich nach Konstanz führte31. Im Misox
bestand eine zentrale Stelle (governo centrale), während die Landschaft recht grosse

Freiheiten genoss32. Zur Sicherang der Alpenpässe wurden in Rheinwald
Walser angesiedelt33.
In Graubünden bestanden Roden, die Transporte über die Alpenpässe nach einer
Kehrordnung besorgten. Sie hiessen schliesslich Porten, nach dem lat. Wort
portare. In der sogenannten Unteren Strasse über den Septimer zwischen Rhäzüns
und dem Misox waren es sechs34.

Auch im Rheintal sind Rhoden bekannt. Im Gebiet des alten Reichshofes Kries-
sern bestanden ursprünglich sechs Rhoden35. Innerhalb dieser Körperschaft
konnten sich im Laufe der Zeit Unterrhoden bilden. Ihre Aufgaben bestanden
auch im Unterhalt der Rheinwuhrangen.36
Die Rhoden Altstättens werden verschieden gezählt. Sie werden erstmals im 16.

Jahrhundert genannt: Es sind deren sieben37. Doch kam Lienz erst im 15. oder 16.

Jahrhundert dazu, so dass ein ursprünglicher Bestand von sechs Rhoden durchaus

denkbar gewesen ist. Vorbild sollen die Rhoden Appenzells gewesen sein38.
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Im Toggenburg sind seit 1468 sechs Rhoden belegt. Ihr Gebiet ist zwischen
andere Herrschaften eingezwängt, also nicht immer zusammenhängend, so dass eine

Übernahme aus Appenzell durchaus möglich erscheint39. Sie sind erstmals
1340 nachzuweisen.
Rhoden bestanden auch in Vorarlberg. Es war mir aber nicht möglich abzuklären,
ob auch hier die Sechszahl bestanden hat. Immerhin sind sie nur in denjenigen
Gebieten anzutreffen, die beim Bund ob dem See mitgemacht haben4". Damit läge

auch hier eine Übernahme aus Appenzell vor.

IV.

Auffallend ist die stets wiederkehrende Sechszahl. Auch in Appenzell sind sechs

Rhoden, sechs äussere und sechs innere, belegt - und zwar schon in äbtischer
Zeit. Nach einem ersten Rezeptionsvorgang aus dem Tessin und Misox nach
Appenzell scheint eine zweite Übernahme aus Appenzell in die nähere Umgebung
erfolgt zu sein.

Die Rhoden im Tessin und im Misox deckten sich nahezu immer mit den
kirchlichen Strukturen. Dies trifft auch für die inneren Rhoden zu. Die Grenzen der
Pfarrei und Kirchhöri Appenzell decken sich noch heute mit dem Gebiet der
inneren Rhoden. Einzig Gais bildete einen Sonderfall, weil es 1597 zu den äusseren

hinüberwechselte. Dass kirchliche und politische Funktionen sich oft nicht
trennen lassen, ist nicht neu41. Im Inneren Landesteil ist die Bindung so eng
gewesen, weil die Grenzen sich deckten. Schon im 16. Jahrhundert ist die Kirchhöri

Nutzniesserin des Seealpsees und der dortigen Alpen, also Armen- oder Für-
sorgebehörde42.

V.

Rodsverbände bestehen auch noch in einer andern für den Warentransport über
die Alpenpässe bestimmten Form. Auch in einer Kehrordnung beförderten die
Bewohner einer Gemeinde die anfallenden Waren von einer Ortsgrenze zur nächsten

oder von Sust zu Sust. Hier musste jeweils umgeladen werden. Für die Bauern

ergab sich so ein wertvoller Nebenverdienst. Auf eigene Transportmittel
durfte der Kaufmann nur ausnahmsweise ausweichen, wenn er die sogenannte
Fuhrleite bezahlte, sofern dies überhaupt zulässig war. Schliesslich wurden etwa
Strack- oder Eiltransporte zugelassen. Die Dienste der Einheimischen waren für
die Frachtführer allerdings von Vorteil: Die Bergwege waren gefährlich, besonders

im Winter. Ortskenntnis war wichtig. Die Transporte mussten im Gebirge
auf Pferden erfolgen. Soviele Tiere standen dem Transporteur nicht zur Verfügung.

Leider fehlt hier der Platz, um auf diese Form des Rodsbetriebes einzugehen43.

Wir dürfen auch deshalb darauf verzichten, weil Rode hier von Rotte, lat.

rupta, abgeleitet wird44. Festhalten wollen wir aber, dass auch hier eine bestimmte

Reihenfolge eingehalten wurde. Der Rodsbetrieb lässt sich in Bayern,45 Tirol,46

Vorarlberg,47 Fürstentum Liechstenstein,48 Wallis,49 Graubünden (Porten)50 und im
Tessin51 nachweisen. In diesen Gebieten sind Einflüsse aus Italien wahrscheinlich.
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VI.

Die Herkunft der appenzellischen Rhoden aus dem Oberitalienischen ist nun
noch breiter abgestützt.
In den inneren und äusseren Rhoden waren die Steuern zu beziehen. Die Bewohner

waren bewaffnet und machten vorerst für die Abtei auch Gebrauch davon.
Die kirchlichen Strukturen deckten sich mit denjenigen der Rhoden.

Auf die stets wiederkehrende Sechszahl haben wir hingewiesen. Diese Faktoren
führten zu einer Regionalisierung, so dass die je sechs Rhoden je eine Einheit
bildeten, die organisiert werden musste.
Weitere Funktionen mussten erfüllt werden, als in Appenzell im Jahre 1353 zwei
Märkte eingerichtet wurden. Diese setzten eine gewisse Nachfrage und ebenso
sehr ein leistungsfähiges Gewerbe als Anbieter voraus. Das heisst, dass eine
Organisation vorhanden sein musste, die den Marktbetrieb einrichtete, vorbereitete
und kontrollierte. Da die Urkunde als Markttag das Mauritiuspatrozinium nennt,
ist sicher der Flecken Appenzell gemeint52.

Die Kirchhöri Appenzell amtete auch als politische Institution mit eigenen
Organen. Im Jahre 1421 wird eine Landsgemeinde in Hundwil genannt53.
Üblicherweise versammelte sie sich in Appenzell. Es ist denkbar, dass hier eine
Gemeinde der äusseren Rhoden erkennbar ist, allerdings auch, dass für die
ausserordentliche Tagung Hundwil Versammlungsort war. Eine eigene Gemeinde
hält die Kirchhöri Appenzell am 28. November 1535 ab54. An der Kirchhöri
Appenzell wurden öfters Botschaften aus den äusseren Rhoden gehört.55
Es muss also eine starke Regionalisierung bestanden oder eher, sich seit der
äbtischen Zeit erhalten haben.

Die als Landrechnungen bezeichnete Staatsbuchhaltung weist für die Zeit von
1519 bis 1597 nur wenige Zahlungen in die äusseren Rhoden auf. Wenn solche

erfolgten, sind es besondere Leistungen nach Katastrophen oder für Kirchenbauten.56

In Appenzell bestanden zwei Rathäuser, das Gaishaus oder äussere
Rathaus für die Ratsleute aus Ausserrhoden. Daneben stand und steht ebenfalls noch
das Rathaus im Dorf, für die gemeinsamen Versammlungen.57
An den Landsgemeindestühlen beider Appenzell hängen noch heute zwei
Schwerter, dies in Abweichung vom Brauchtum anderer bestehender oder
aufgehobener Landsgemeinden der Innerschweiz. Dort ist oder war nur ein einziges
Schwert vorhanden.58 Schwerter sind Hoheitssymbole.59 Nun bestanden zwei
Ämter. Jede Herrschaft hatte ein Schwert, das an der gemeinsamen Landsgemeinde

den Zusammenhalt beider Hoheiten bezeugen sollte. Nach 1597 war man
sich wohl der Bedeutung dieses Brauches nicht mehr bewusst, so dass beide
Stände zwei Schwerter beibehielten, wie gesagt, als einzige Landsgemeindeorte.
Auch Richtstätten sind Hoheitssymbole.6" Schon der äbtische Ammann führte
strafrichterliche Kompetenzen aus. Vorläufig durfte er noch nicht über die
Blutgerichtsfälle Mord, Totschlag, Diebstahl und Notzucht richten.61 Nun haben sich
die Appenzeller die Blutgerichtsbarkeit schon 1404 angemasst62. Ein Galgen
entstand in Appenzell. In Trogen wurde nach der Landteilung ein neuer gebaut. Aus
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den Akten ist aber zu entnehmen, dass in Trogen von altersher Hochgericht
gehalten wurde.63 Das heisst, dass zwei Hochgerichtsbarkeiten bestanden.

Mit diesen Ausführungen will ich darlegen, dass beide Appenzell nie ein gemeinsames,

einheitlich durchorganisiertes Staatswesen waren, das man 1597 gewis-
sermassen mit einer Schere auseinandergeschnitten hat. Dass bis heute ein
solches Einheitsdenken verbreitet ist, haben wir wohl der Staatslehre des letzten
Jahrhunderts zu verdanken, die für das Staatswesen eine einheitlich durchgestaltete

Staatsmacht, ein genau bestimmtes Territorium mit Staatsbürgern verlangte,
um die Gleichheit vor dem Gesetz und die Grundrechte zu verwirklichen64. Wir
sind wohl durch unsere Kenntnis des Staats- und Rechtswesens dazu verleitet
worden, die heutige Systematik zu sehr auf frühere Zeiten zu projizieren. Wie
schrieb P. Rainald Fischer zur äbtischen Zeit? Man habe zu lange das Appenzellerland

als Ganzes gesehen.65 Das trifft auch für das 15. und 16. Jahrhundert zu.
Vielleicht ist die Trennung des Jahres 1597 auch deshalb ohne Kriege erfolgt,
weil der innere Zusammenhalt zwischen den zwei Regionen nicht sehr gross
und/oder nicht mehr sehr gross war.
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